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1. Einleitung 

Die Wissenschaftlichen Dienste wurden beauftragt, die Rechtslage bezüglich der Verpflichtung 
zur Veröffentlichung von Dokumenten durch Behörden bzw. des Anspruchs von Bürgern auf Zu-
gang zu amtlichen Informationen in verschiedenen Ländern darzustellen. Dieser Sachstand zeigt 
die korrespondierenden Regelungen in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Rumä-
nien, den Niederlanden, Finnland und den USA auf. Dabei wird eingegangen auf die jeweilige 
rechtliche Grundlage, ob eine Verpflichtung einer Behörde zur proaktiven Veröffentlichung bzw. 
ein Anspruch des Bürgers auf Veröffentlichung besteht, deren Voraussetzungen und Ausschluss-
gründe, das technische Format sowie eventuell erhobene Gebühren.  

2. Deutschland 

In Deutschland wird der Zugang zu amtlichen Informationen durch unterschiedliche Gesetze ge-
regelt. Das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) des Bundes trat am 1. Januar 2006 in Kraft.1 Das 
Umweltinformationsgesetz (UIG) trat ursprünglich am 16. Juli 1994 in Kraft und wurde 2005 
grundlegend erneuert. Das aktuelle Umweltinformationsgesetz2 des Bundes wurde 2014 neu ge-
fasst. Das UIG setzt seit seiner Einführung Europäische Richtlinien um. Ziel beider Gesetze ist die 
Eröffnung des Zugangs zu Informationen, die bei Behörden vorliegen. Eigene gesetzliche Rege-
lungen zu Umweltinformationen existieren in allen Bundesländern. Die meisten Bundesländer 
haben zudem eigene Informationsfreiheitsgesetze erlassen. Diese beziehen sich auf Informatio-
nen, die bei Landesbehörden vorliegen. Die folgenden Darstellungen beschränken sich auf die 
Bundesebene. 

2.1. Informationsfreiheitsgesetz 

Der Zugang zu Informationen nach dem IFG muss beantragt werden, vgl. § 7 IFG. Für die Antrag-
stellung ist keine Form vorgeschrieben. Grundsätzlich kann daher ein formloser Antrag an die 
zuständige öffentliche Stelle gerichtet werden. Dies kann schriftlich, telefonisch oder elektro-
nisch geschehen. Der Antragsteller muss den Antrag grundsätzlich nicht begründen. 
Die vorgesehenen Informationszugangsrechte können von jedermann geltend gemacht werden.  

Der Anspruch nach § 1 Abs. 1 IFG hat grundsätzlich keine Voraussetzungen. Er erstreckt sich 
ausschließlich auf den Zugang zu amtlichen Informationen öffentlicher Stellen des Bundes. Hier-
unter ist nach der Legaldefinition des § 2 Nr. 1 IFG „jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeich-
nung“ zu verstehen. Ausgenommen sind ausdrücklich Entwürfe und Notizen, die nicht Bestand-
teil eines amtlichen Vorganges werden sollen. Es besteht zudem kein Anspruch auf Erläuterung 
oder Aufbereitung der zugänglichen Informationen.  

 

1 Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz – IFG) vom 5. Sep-
tember 2005 (BGBl. I S. 2722), zuletzt geändert durch Art. 44 Elfte ZuständigkeitsanpassungsVO vom 19.6.2020 
(BGBl. I S. 1328). 

2 Umweltinformationsgesetz (UIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Oktober 2014 (BGBl. I S. 1643), 
zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Änd. des UmweltschadensG, des UmweltinformationsG und weiterer um-
weltrechtlicher Vorschriften vom 25.2.2021 (BGBl. I S. 306). 
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Das IFG enthält in den §§ 3 bis 6 mehrere Ausnahmetatbestände, nach denen die Auskunftsertei-
lung verweigert bzw. beschränkt werden kann. Diese Gründe können sowohl im öffentlichen In-
teresse (vor allem innere und äußere Sicherheit, Kontroll- und Aufsichtsaufgaben, laufende Ge-
richts- oder Ermittlungsverfahren, Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses) als auch im 
privaten Interesse Dritter (Schutz von personenbezogenen Daten, Schutz des geistigen Eigentums 
oder von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen) liegen. Es muss in jedem Einzelfall festgestellt 
werden, ob und warum ein Ausnahmetatbestand vorliegt. Die zuständige Stelle muss dabei stets 
prüfen, ob der Informationszugang zumindest teilweise gewährt werden kann.  

Der Informationszugang kann beim IFG in Form einer Auskunftserteilung, einer Akteneinsicht 
oder einer Übermittlung in sonstiger Weise (insbesondere durch Übersendung von Kopien) erfol-
gen, vgl. § 7 Abs. 3 Satz 1 IFG. Der Antragsteller hat zwischen diesen Möglichkeiten grundsätz-
lich ein Wahlrecht. Die Behörde darf von der begehrten Art des Informationszuganges nur aus 
wichtigem Grund (z. B. wegen eines deutlich höheren Verwaltungsaufwands) abweichen. Einfa-
che Auskünfte können von der Behörde auch unmittelbar telefonisch oder per E-Mail erteilt wer-
den. Ein bestimmtes Dateiformat ist nicht vorgegeben. 

Nach § 10 IFG werden Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen nach dem IFG erhoben. Die 
Höhe der Gebühren richtet sich nach dem Verwaltungsaufwand und steht damit nicht im Ermes-
sen der Behörde. Die konkreten Gebührensätze sind in der Informationsgebührenverordnung fest-
gelegt. Diese sieht unterschiedliche Rahmensätze je nach Amtshandlung vor und legt dabei 
Höchstsätze fest. Die Gebühren betragen maximal 500 Euro. Mündliche und einfache schriftliche 
Auskünfte sowie die Herausgabe von wenigen Abschriften sowie die Ablehnung eines Antrags 
sind gebührenfrei.  

2.2. Umweltinformationsgesetz 

Das UIG beinhaltet sowohl die Bereitstellung von Umweltinformationen durch informations-
pflichtige Stellen auf Antrag nach § 4 Abs. 1 UIG sowie die aktive und systematische Unterrich-
tung der Öffentlichkeit „in angemessenem Umfang“ nach § 10 Abs. 1 UIG. Der Anspruch nach 
dem UIG erfasst dabei nicht alle behördlichen Informationen, sondern ist auf Umweltinformatio-
nen begrenzt (§ 2 Abs. 3 UIG). Das UIG beinhaltet ebenfalls Ausnahmetatbestände, die zum größ-
ten Teil mit den Ausnahmen des IFG identisch sind.  

Die Bereitstellung von Informationen nach dem UIG entspricht bei Antragstellung dem Vorgehen 
nach dem IFG. Für die aktive Unterrichtung der Öffentlichkeit sieht § 10 Abs. 3 UIG vor, dass die 
Verbreitung von Umweltinformationen in für die Öffentlichkeit verständlicher Darstellung und 
leicht zugänglichen Formaten erfolgen soll und dafür, soweit vorhanden, elektronische Kommu-
nikationsmittel verwendet werden sollen. 

Für den Zugang zu Umweltinformationen können nach § 12 UIG ebenfalls Auslagen und Gebüh-
ren erhoben werden. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Umweltinformationskosten-
verordnung und ist mit den Gebühren des IFG identisch. 
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2.3. E-Government-Gesetz 

§ 12a des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG)3 verpflichtet Behör-
den des Bundes, bestimmte Daten bereitzustellen, und ist damit als Open-Data-Norm anzusehen. 
Regelungen zur öffentlichen Bereitstellung von Daten finden sich auch auf Landesebene in Ber-
lin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Die folgenden Darstellungen be-
schränken sich auf die Bundesebene. 

§ 12a EGovG verpflichtet die Behörden des Bundes mit Ausnahme der Selbstverwaltungskörper-
schaften zur Veröffentlichung bestimmter Daten. Ein Antrag ist nicht erforderlich. 

Der sachliche Anwendungsbereich des § 12a EGovG bezieht sich allein auf unbearbeitete maschi-
nenlesbare Daten, die in § 12a Abs. 2 EGovG weiter definiert sind. Darunter fallen insbesondere 
Tabellen oder Listen. Der sachliche Anwendungsbereich ist anhand technischer und kontextuel-
ler Merkmale abstrakt definiert, der Informationsgehalt der Daten ist dafür nicht maßgeblich. 
§ 12a EGovG begründet eine rein objektiv-rechtliche Pflicht der Behörden. § 12a Abs. 1 S. 2 
EGovG schließt einen Anspruch auf Bereitstellung dieser Daten ausdrücklich aus, sodass es keine 
Rechtsschutzmöglichkeiten gibt für den Fall, dass eine Behörde Daten nicht veröffentlicht, ob-
wohl sie hierzu verpflichtet ist. 

Daten müssen nach § 12a Abs. 3 EGovG nicht bereitgestellt werden, wenn an den Daten kein 
oder nur ein eingeschränktes Zugangsrecht insbesondere gemäß den §§ 3, 4 und 6 des Informati-
onsfreiheitsgesetzes besteht oder ein Zugangsrecht erst nach der Beteiligung Dritter bestünde 
(Nr.  1). Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung besteht auch nicht, wenn die Daten ohne Auf-
trag der Behörde von Dritten erstellt und ihr ohne rechtliche Verpflichtung übermittelt werden 
(Nr. 2). Ein weiterer Ausschlussgrund besteht, wenn es sich um Daten handelt, die zu For-
schungszwecken erhoben wurden und bereits über öffentlich zugängliche Netze entgeltfrei be-
reitgestellt werden (Nr. 3). Eine Veröffentlichung unterbleibt zudem, wenn die Daten unter das 
Bankgeheimnis fallen (Nr. 4) oder die Datensätze personenbezogene Daten enthalten (§ 12a 
Abs. 3a EGovG). 

Die Daten sind mit Metadaten zu versehen, die im nationalen Metadatenportal GovData einge-
stellt werden, § 12a Abs. 5 EGovG. 

Der Abruf von Daten muss entgeltfrei und zur uneingeschränkten Weiterverwendung der Daten 
durch jedermann ermöglicht werden, Abs. 6. Gebühren werden nicht erhoben. 

 

3 Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz – EGovG) vom 25. Juli 2013 (BGBl. 
I S. 2749), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Änd. des E-Government-G und zur Einführung des G für die Nut-
zung von Daten des öffentlichen Sektors vom 16.7.2021 (BGBl. I S. 2941, ber. S. 4114). 
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3. Estland 

Das Gesetz zur Information der Öffentlichkeit4 wurde am 15. November 2000 verabschiedet. Da-
nach erhält jede Person Zugang zu Informationen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind.  

Davon erfasst sind solche Dokumente, Datenbanken und weitere Formate, die bei der Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben erstellt werden. Der Zugang zu öffentlichen Informationen kann nur auf 
der Grundlage von Gesetzen eingeschränkt werden. Das Gesetz zur Information der Öffentlichkeit 
gilt sowohl für Behörden als auch für private Unternehmen und andere juristische Personen des 
Privatrechts, die öffentliche Aufgaben erfüllen, öffentliche Mittel verwenden oder eine Monopol-
stellung auf dem Markt innehaben. Beispiele hierfür sind die Erbringung von Sozialdienstleistun-
gen, private Kinderbetreuungseinrichtungen und ähnliche Einrichtungen. Bei der Gewährung des 
Zugangs zu Informationen sind die Unverletzlichkeit der Privatsphäre von Personen und der 
Schutz des Urheberrechts zu gewährleisten.  

Das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten und das Recht auf Information der Öffent-
lichkeit sind Grundrechte.  

Die Datenschutzaufsichtsbehörde ist zuständig dafür, sicherzustellen, dass Informationen über 
die Tätigkeit von Institutionen als öffentliche Informationen ausreichend verfügbar sind. Der Zu-
gang zu öffentlichen Informationen kann auf Antrag erfolgen, der innerhalb von fünf Arbeitstagen 
beantwortet werden muss. Informationsanfragen können gestellt werden, um den Zugang zu Do-
kumenten zu beantragen, die sich im Besitz der jeweiligen Behörde befinden. Zudem werden auf 
der Webseite der jeweiligen Behörden wichtige Informationen in einem Verzeichnis über einge-
hende und ausgehende Dokumente veröffentlicht, aus dem Dokumente ohne Zugangsbeschrän-
kung abrufbar sind. Öffentliche Informationen werden also sowohl auf Antrag als auch proaktiv 
durch die Institutionen bereitgestellt. 

Bevor einem Antrag entsprochen und die begehrten Informationen zur Verfügung gestellt wer-
den, wird überprüft, ob Ausschlussgründe vorliegen, die einer Herausgabe des Dokuments ganz 
oder teilweise entgegenstehen. Dies beurteilt sich nach dem Inhalt des Dokuments. Mögliche 
Gründe für Zugangsbeschränkungen sind in § 35 des Gesetzes über öffentliche Informationen 
aufgeführt, der die Gründe nennt, aufgrund derer Informationen einzustufen sind als „zur inter-
nen Verwendung bestimmt“. Dies ist der Fall bei Informationen, deren Veröffentlichung die aus-
wärtigen Beziehungen des Staates beeinträchtigen würden, bei Informationen zur Ausstattung 
und Organisation verschiedener Einheiten, die mit innerer oder äußerer Sicherheit betraut sind, 
sowie bei verschiedenen Arten von Informationen, die sich auf die Verteidigungskräfte beziehen. 
Ebenfalls einzustufen sind Informationen, die das Privatleben von Einzelpersonen betreffen, aber 
auch Entwürfe von Gesetzen und Begleitdokumenten. Gemäß dieser Vorschrift kann der Leiter 
einer Behörde den Zugang zu Informationen einschränken und Informationen als „zur internen 
Verwendung bestimmt“ einstufen. 

In § 36 wird hingegen festgelegt, wann diese Einstufungsgründe nicht greifen, eine Einstufung 
also nicht erfolgen darf. Darunter fallen Ergebnisse öffentlicher Meinungsumfragen, statistische 

 

4 Gesetz zur Information der Öffentlichkeit vom 15.11.2000, abrufbar auf Englisch unter: 
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/529032019012/consolide/.  

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/529032019012/consolide/
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Umfragen und Ergebnisse staatlicher Untersuchungen, aber auch Fragen zum Staatshaushalt. 
Ausnahmsweise wird nach den Bestimmungen des § 38 der Zugang zu eingestuften Informatio-
nen gewährt, wenn es sich um Informationen über Tatsachen handelt, die von öffentlichem Inte-
resse sind und die mit einer Straftat oder einem Unfall zusammenhängen und dies vor der end-
gültigen Klärung der Umstände der Straftat oder des Unfalls in einem Umfang erfolgt, der die Er-
mittlungen oder die Überwachung oder die Klärung der Unfallursachen nicht behindert. Der zu-
ständige Beamte, der die Ermittlungen, die Überwachung oder die Klärung des Unfallhergangs 
veranlasst, entscheidet über den Umfang der Weitergabe solcher Informationen. Der Zugang zu 
Informationen, die personenbezogene Daten enthalten, erfolgt nach § 39, der auf die Datenschutz-
Grundverordnung5 verweist.  

Weitere Ausschlussgründe, auf deren Grundlage die Verweigerung der Beantwortung von Infor-
mationsanfragen erfolgen kann, sind in § 23 des Gesetzes aufgeführt. 

§ 17 des Gesetzes regelt die Art und Weise, wie Auskunftsanträge beantwortet werden. So wird 
die Information je nach Antrag digital, auf Papier, per Fax, mündlich oder zur Einsichtnahme zur 
Verfügung gestellt, es sei denn, die technischen Möglichkeiten lassen diese Form nicht zu oder 
sie ist anderweitig nicht zu realisieren. Mündliche Auskunft soll nur in bestimmten Fällen erteilt 
werden, wie bei der Frage danach, ob eine Information bei der befragten Stelle vorhanden ist. Der 
Zugang zu Informationen muss für jede Person so schnell und einfach wie möglich gewährleistet 
sein.  

Der Zugang zu Informationen wird im Allgemeinen kostenlos gewährt, es sei denn, die Zahlung 
der direkten Kosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung ist gesetzlich vorgeschrieben. 

Die Stelle, die die Information herausgibt, muss die Bedingungen für den Zugang zu den Informa-
tionen und die Höhe der für den Zugang zu entrichtenden Gebühren veröffentlichen und auf Ver-
langen einer Person, die einen Informationsantrag stellt, Erläuterungen zur voraussichtlichen 
Höhe der Gebühren geben. 

4. Frankreich 

Mit dem Gesetz Nr. 78-753 vom 17. Juli 1978 wurde ein Recht auf Zugang zu Verwaltungsdoku-
menten eingeführt.6 Danach kann jede Person Zugang zu Dokumenten erhalten, die von der Ver-
waltung im Rahmen ihrer öffentlichen Tätigkeit aufbewahrt werden. 

Als Verwaltungsdokumente im Sinne des Gesetzes gelten nach Art. 1 "ungeachtet ihres Datums, 
ihres Aufbewahrungsorts, ihrer Form und Träger solche Dokumente, die vom Staat, von den Ge-
bietskörperschaften, von anderen öffentlichen Einrichtungen oder Personen des Privatrechts, die 
mit einer solchen Aufgabe betraut sind, im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags erstellt oder 

 

5 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), Celex-Nr. 3 2016 R 0679. 

6 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et 
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, abrufbar auf Französisch unter: 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000339241.  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000339241
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empfangen wurden. Solche Dokumente sind insbesondere Akten, Berichte, Studien, Protokolle, 
Statistiken, Richtlinien, Anweisungen, Rundschreiben, ministerielle Vermerke und Antworten, 
Korrespondenzen, Stellungnahmen, Prognosen und Entscheidungen." 

Das Gesetz sieht in Art. 2 vor, dass ein Antrag auf Zugang zu Dokumenten nur gestellt werden 
kann, wenn die Dokumente nicht bereits veröffentlicht wurden. Nach Art. 7 werden Richtlinien, 
Anweisungen, Rundschreiben sowie ministerielle Vermerke und Antworten, die eine Gesetzes-
auslegung oder eine Beschreibung der Verwaltungsverfahren enthalten, proaktiv veröffentlicht. 
Die in Artikel 1 genannten Behörden können darüber hinaus auch andere Verwaltungsdoku-
mente, die sie erstellen oder erhalten, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Der Antrag an die 
betreffende öffentliche Behörde kann schriftlich oder mündlich gestellt werden. Der Antrag muss 
nicht begründet werden. 

Nach Art. 6 bestehen mehrere Ausnahmen vom Recht auf Informationszugang. Zum einen sind 
solche Dokumente nicht erfasst, die eine Verwaltungsentscheidung vorbereiten, solange diese 
noch nicht abgeschlossen ist. Außerdem dürfen folgende Dokumente nicht zur Verfügung gestellt 
werden: Gutachten des Staatsrats und der Verwaltungsgerichte, bestimmte Dokumente des Rech-
nungshofs und der regionalen Rechnungshofkammern, Dokumente, die von der Wettbewerbsbe-
hörde im Rahmen der Ausübung ihrer Befugnisse erstellt wurden oder sich in ihrem Besitz befin-
den, bestimmte Dokumente, die von der Hohen Behörde für die Transparenz des öffentlichen Le-
bens erstellt wurden oder sich in ihrem Besitz befinden, Dokumente, die der Vorbereitung des 
Akkreditierungsberichts für Gesundheitseinrichtungen dienen sowie Dokumente, die der Vorbe-
reitung der Akkreditierung von Gesundheitspersonal dienen, die Prüfberichte bestimmter Ge-
sundheitseinrichtungen und die Dokumente, die in Ausführung eines Dienstleistungsvertrags, 
der im Auftrag einer oder mehrerer bestimmter Personen ausgeführt wird, erstellt wurden.  

Unzulässig ist außerdem die Veröffentlichung von Dokumenten, die das Beratungsgeheimnis der 
Regierung und der Behörden, die der Exekutive unterstehen, die Landesverteidigung, die Außen-
politik Frankreichs, die Sicherheit des Staates, die öffentliche Sicherheit oder die Sicherheit von 
Personen, das öffentliche Geld- und Kreditwesen, die Durchführung von Gerichtsverfahren oder 
diese vorbereitende Maßnahmen (es sei denn, es liegt eine Genehmigung durch die zuständige 
Behörde vor), die Ermittlung von Steuer- und Zolldelikten durch die zuständigen Stellen oder 
andere gesetzlich geschützte Geheimnisse betreffen, mit Ausnahme des Artikels L. 124-4 des Um-
weltgesetzbuchs. 

Nur dem Betroffenen können solche Dokumente zugänglich gemacht werden, deren Mitteilung 
den Schutz des Privatlebens, das Arztgeheimnis oder das Geschäfts- und Betriebsgeheimnis be-
einträchtigen würde, die eine Beurteilung oder ein Werturteil über eine namentlich genannte 
oder leicht identifizierbare natürliche Person enthalten oder die das Verhalten einer Person be-
schreiben, sofern die Offenlegung dieses Verhaltens dieser Person schaden könnte. Medizinische 
Informationen werden der betreffenden Person nach Wunsch direkt oder von einem von ihr be-
nannten Arzt mitgeteilt. 

Bezieht sich der Antrag auf ein Dokument mit Informationen, die nach diesem Artikel nicht zur 
Verfügung gestellt werden können, so wird das Dokument dem Antragsteller nach dem Unkennt-
lichmachen oder Abtrennen der Informationen übermittelt. 



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 3 - 3000 - 120/23 

Seite 10 

Der Zugang zu Informationen erfolgt gemäß Art. 4 nach Wahl des Antragstellers und im Rahmen 
der technischen Möglichkeiten der Verwaltung entweder durch Einsichtnahme vor Ort, es sei 
denn, dies ist aus Gründen der Instandhaltung des Dokuments nicht möglich, durch die Ausstel-
lung einer Kopie, sofern die Reproduktion den Bestand des Dokuments nicht beeinträchtigt, auf 
einem Datenträger, der mit dem von der Verwaltung verwendeten identisch oder mit diesem 
kompatibel ist, oder per E-Mail, wenn das Dokument in elektronischer Form vorliegt. 

Die Einsichtnahme vor Ort ist kostenlos. Die Zusendung einer Kopie eines Dokuments in digita-
ler Form per E-Mail ist ebenfalls kostenlos. Die Vervielfältigung ist hingegen kostenpflichtig. Die 
Gebühren sind festgelegt und dürfen 0,18 € pro A4-Seite (schwarz-weiß) für Papier und 2,75 € 
für CD-ROM nicht überschreiten. 

5. Finnland 

Das Gesetz über die Offenheit der Regierungstätigkeit (621/1999)7, das am 1. Dezember 1999 in 
Kraft trat, regelt den Anspruch auf Zugang zu Informationen und die entsprechenden Pflichten 
der Behörden. Ziel sind nach § 3 die Förderung der Offenheit und des bewährten Verfahrens des 
Informationsmanagements in der Verwaltung sowie die Möglichkeit für Privatpersonen und Un-
ternehmen, die Ausübung der öffentlichen Gewalt und die Verwendung öffentlicher Mittel zu 
kontrollieren, sich frei eine Meinung zu bilden und ihre Rechte und Interessen zu schützen.  

Der Grundsatz der Offenheit wird durch das Gesetz über das Informationsmanagement in der 
öffentlichen Verwaltung (906/2019)8, das am 1. Januar 2020 in Kraft trat, weiter bestärkt. Das Ge-
setz beabsichtigt, eine einheitliche und qualitativ hochwertige Verwaltung sowie die sichere Ver-
arbeitung von Datenbeständen der Behörden zu fördern. Es soll eine sichere und effiziente Nut-
zung der Datenbestände von Behörden ermöglicht werden, damit die Behörden ihre Aufgaben 
erfüllen und ihre Dienstleistungen für die Nutzer der öffentlichen Verwaltung zielführend und 
qualitativ hochwertig im Sinne von „Good Governance“, also einer verantwortungsvollen Regie-
rungsführung, erbringen können. Zudem soll die Kompatibilität von Informationssystemen und 
Informationspools gefördert werden. 

Das Gesetz über die Offenheit der Regierungstätigkeit verpflichtet die Behörden, den Zugang zu 
Informationen und bewährte Praktiken im Informationsmanagement (Kapitel 5) zu fördern, aber 
beinhaltet keine ausdrückliche Verpflichtung zur proaktiven Veröffentlichung bestimmter Daten. 
Die Behörden sollen Informationen, Entscheidungen und Bescheide auf ihren Webseiten veröf-
fentlichen und, soweit erforderlich, Leitfäden, Statistiken und andere Veröffentlichungen sowie 
Informationsmaterial über ihre Dienstleistungen und Verfahren sowie über die gesellschaftlichen 
Bedingungen und Entwicklungen in ihrem Zuständigkeitsbereich bereitstellen, § 20 des Gesetzes 
über die Offenheit der Regierungstätigkeit. Erfahrungsgemäß kommen die Behörden dieser Pflicht 
hinreichend nach. 

 

7 Gesetz über die Offenheit staatlicher Tätigkeiten (621/1999; mit Änderungen des 907/2015), abrufbar auf Eng-
lisch unter: https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990621_20150907.pdf.  

8 Gesetz über das Informationsmanagement in der öffentlichen Verwaltung (906/2019) abrufbar auf Englisch un-
ter: https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2019/en20190906.pdf.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990621_20150907.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2019/en20190906.pdf
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Die Behörden werden durch dieses Gesetz ebenfalls verpflichtet, auf ein Informationsersuchen so 
schnell wie möglich, spätestens innerhalb von zwei Wochen zu beantworten. Wenn die Zahl der 
angeforderten Dokumente groß ist, wenn sie geheime oder vertrauliche Informationen enthalten 
oder wenn es einen vergleichbaren Grund gibt, der für die Prüfung und Entscheidung der Angele-
genheit besondere Maßnahmen oder sonst einen unangemessenen Arbeitsaufwand erforderlich 
macht, gilt für die Entscheidung und die Ermöglichung des Zugangs zu dem Dokument eine Frist 
von einem Monat ab Eingang des Antrags auf Zugang bei der Behörde, § 14 des Gesetzes über die 
Offenheit der Regierungstätigkeit. 

Nach dem Grundsatz der Offenheit sind amtliche Dokumente öffentlich zugänglich, sofern ge-
setzlich nichts anderes geregelt ist. Jeder hat grundsätzlich das Recht auf Zugang zu einem amtli-
chen Dokument, das sich bei einer Behörde befindet. Das Gesetz über die Offenheit der Regie-
rungstätigkeit bestimmt in § 13: 

  Ein Antrag auf Zugang zu einem amtlichen Dokument muss so detailliert sein, dass die Be-
hörde feststellen kann, auf welches Dokument sich der Antrag bezieht. Die Person, die den 
Zugang zu einem amtlichen Dokument beantragt, wird bei der Angabe des Dokuments, zu 
dem der Zugang beantragt wird, durch amtliche Verzeichnisse und Register unterstützt. 

Die Person, die den Zugang beantragt, muss ihre Identität nicht zu erkennen geben und hat den 
Antrag nicht zu begründen, es sei denn, dies ist erforderlich für die Ausübung des Ermessens der 
Behörde oder für die Feststellung, ob der Antragsteller ein Recht auf Zugang zu dem Dokument 
hat. 

Bei Anträgen auf Zugang zu einem geheimen Dokument, einer von einer Behörde geführten Da-
tenbank mit personenbezogenen Daten oder einem anderen Dokument, zu dem der Zugang nur 
unter bestimmten Bedingungen gewährt werden kann, muss der Antragsteller, sofern nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, den Zweck, zu dem er die Informationen nutzen möchte, 
angeben. Er muss alle Angaben machen, die erforderlich sind, um festzustellen, ob die Bedingun-
gen für den Zugang zu den Informationen erfüllt sind, und muss, wo erforderlich, erläutern, wel-
che Vorkehrungen zum Schutz der Informationen getroffen wurden.  

Geheime amtliche Dokumente, zu denen kein Zugang gewährt wird, sind in § 24 des Gesetzes 
über die Offenheit der Regierungstätigkeit aufgeführt. Die Liste von 32 Ausschlussgründen lässt 
sich überblicksartig so zusammenfassen, dass darunter solche Informationen fallen, die die natio-
nale Sicherheit Finnlands, die internationale Sicherheit, die finanzielle Sicherheit und Stabilität 
Finnlands, den Schutz bedrohter Arten oder der natürlichen Umwelt, Geschäfts- oder Berufsge-
heimnisse oder persönliche Daten betreffen.  

Wird der Zugang zu Informationen verweigert, muss die Behörde die Rechtsgrundlage dafür an-
geben. Gegen eine Entscheidung, mit der der Zugang zu einem Dokument verweigert wird, kann 
ein Verwaltungsgericht angerufen werden. 

Nach § 16 des Gesetzes über die Offenheit der Verwaltungstätigkeit kann der Zugang zu einem 
amtlichen Dokument gewährt werden durch mündliche Erläuterung des Inhalts gegenüber dem 
Antragsteller, durch Aushändigung des Dokuments zur Einsichtnahme in den Räumen der Be-
hörde, zum Kopieren oder zum Anhören durch den Antragsteller. Der Zugang zum Dokument er-
folgt wie beantragt, es sei denn, dies würde die Tätigkeit der Behörde aufgrund des Umfangs der 
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Dokumente, des mit dem Kopieren verbundenen Aufwands oder eines anderen vergleichbaren 
Grundes unzumutbar beeinträchtigen. 

Für die Erteilung von Auskünften werden nach § 34 des Gesetzes über die Offenheit der Verwal-
tungstätigkeit keine Gebühren erhoben, es sei denn, der Antrag ist nicht hinreichend detailliert 
und das Dokument daher nicht ohne Weiteres zu identifizieren oder die Suche nach dem Doku-
ment oder Kopien oder Ausdrucken verursachen Kosten. In diesen Fällen wird eine Gebühr erho-
ben, die den verursachten Kosten entspricht. Die Gebühren für Kopien und Ausdrucke werden 
im Voraus festgelegt und auf den Webseiten der Behörden veröffentlicht. 

6. Niederlande 

Das Gesetz über die offene Verwaltung9 ist am 1. Mai 2022 in Kraft getreten und hat das zuvor 
gültige Gesetz ersetzt. Ziel des neuen Gesetzes ist es, mehr Transparenz der Regierung und Ver-
waltung zu schaffen, indem diese proaktiv Informationen offenlegen. Die im neuen Gesetz ent-
haltenen Änderungen, insbesondere im Hinblick auf die aktive Offenlegung, stellen eine deutli-
che Abkehr von der früheren Regelung dar, bei der Informationen hauptsächlich auf Antrag zur 
Verfügung gestellt wurden. Zudem wurden neue Ausnahmen von der Bereitstellungspflicht ein-
geführt sowie eine kürzere Entscheidungsfrist und eine zentrale Plattform, auf der alle Informati-
onen veröffentlicht werden. Darüber hinaus gilt das Gesetz für eine größere Anzahl von Behörden 
und private Unternehmen werden häufiger aufgefordert, Anträgen auf Informationszugang zu 
entsprechen. Diese Regelung ist nicht nur auf neu erstellte Dokumente anwendbar, sondern auch 
auf Unterlagen, die sich bereits im Besitz von Verwaltungsbehörden befinden. 

Der Anwendungsbereich des Gesetzes umfasst neben Verwaltungsbehörden das Ober- und das 
Unterhaus des Parlaments, den Justizrat, den Staatsrat mit Ausnahme der Abteilung für Verwal-
tungsgerichtsbarkeit, den Rechnungshof und den nationalen Bürgerrechtsbeauftragten. Die ge-
setzlichen Vorschriften über die offene Verwaltung gelten hinsichtlich Verwaltungseinrichtungen 
auch für Ministerien und solche Stellen, die an Gemeinden, Provinzen, Wasserbehörden und öf-
fentlich-rechtliche Organisationen angeschlossen sind. 

Weiterhin nicht erfasst sind die niederländische Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte AFM 
und die Zentralbank DNB, da die Offenlegungsvorschriften für diese beiden Aufsichtsbehörden 
in anderen Rechtsvorschriften enthalten sind. Die Wettbewerbsbehörde ACM fällt ebenfalls nicht 
in den Anwendungsbereich der neuen Vorschriften für die Offenlegung von Informationen. Eine 
ursprünglich vorgesehene Ausweitung des Geltungsbereichs auf halbstaatliche Einrichtungen ist 
in dem Gesetz ebenfalls nicht enthalten. 

Das Gesetz sieht eine spezifische allgemeine Pflicht zur aktiven Offenlegung bestimmter Infor-
mationen über öffentliche Entscheidungen, deren Vorbereitung, Durchführung, Durchsetzung 
und Bewertung vor. Diese Pflicht kann im Fall von unverhältnismäßigem Aufwand oder unver-
hältnismäßigen Kosten beschränkt werden, weshalb von einer "Best-Effort-Pflicht" gesprochen 
wird.  

 

9 Wet open overheid, zuletzt geändert am 1. April 2023, abrufbar auf Niederländisch unter: https://wetten.over-
heid.nl/BWBR0045754/2023-04-01/0.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/2023-04-01/0
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/2023-04-01/0
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Die Entscheidung über die Veröffentlichung von Informationen in Gänze oder teilweise ist eine 
förmliche verwaltungsrechtliche Entscheidung, gegen die Rechtsmittel eingelegt werden können. 
Vor der Veröffentlichung von Informationen muss die Behörde alle Beteiligten zu der beabsich-
tigten Veröffentlichung anhören. Die Antwortfrist beträgt zwei Wochen. Die Entscheidung erfolgt 
im Einklang mit den Ablehnungsgründen nach Kapitel 5 des Gesetzes. 

Für die Veröffentlichung wurde eine spezielle elektronische Plattform eingerichtet.10 

Es besteht daneben weiterhin die Möglichkeit eines Zugangs zu Informationen auf Antrag. Jeder 
kann - auch online - bei einer Behörde einen Antrag auf Zugang zu Informationen stellen, ohne 
dies begründen zu müssen. Die angeforderten Informationen können dem Antragsteller in schrift-
licher Form oder in einer anderen Form von Aufzeichnung, die dem Verwaltungsorgan zur Ver-
fügung steht, bereitgestellt werden. 

Die Frist für die Entscheidung über den Antrag beträgt vier Wochen und kann um zwei Wochen 
verlängert werden. Wurde ein Drittbeteiligter um eine Antwort gebeten, wird die Frist bis zwei 
Wochen nach Eingang der Antwort ausgesetzt. Zwangsgelder werden nicht erhoben, wenn die 
Fristen nicht eingehalten wurden. Widerspricht ein Beteiligter der Veröffentlichung, werden die 
Informationen erst zwei Wochen nach der Entscheidung über die Ablehnung des Widerspruchs 
zugänglich gemacht. Leitet ein Betroffener ein Unterlassungsverfahren ein, wird das Offenle-
gungsverfahren ausgesetzt. 

Es bestehen absolute und relative Ausnahmetatbestände von der Veröffentlichungspflicht. Liegt 
eine relative Ausnahme vor, so hat eine Interessenabwägung zu erfolgen zwischen dem gesetzlich 
definierten allgemeinen Interesse am Zugang der Öffentlichkeit zu staatlichen Informationen und 
dem durch den Ausnahmegrund geschützten Interesse. Bei absoluten Ausnahmen ist eine solche 
Interessenabwägung nicht erforderlich. Zusätzlich zu diesen Ausnahmen kann die Freigabe ver-
weigert werden, wenn es sich um persönliche politische Ansichten handelt (siehe unten). 

Ein absoluter Ausnahmegrund liegt vor bei Gefährdung der Einheit der Krone bzw. Regierung, 
der Sicherheit des Staates oder wenn vertrauliche Geschäfts- und Produktionsinformationen oder 
personenbezogene Daten betroffen sind. Vertrauliche Geschäfts- und Produktionsdaten stellen 
eine absolute Ausnahme dar und dürfen unter keinen Umständen offengelegt werden. Die Offen-
legung anderer wettbewerbsrelevanter und produktionsbezogener Informationen hingegen kann 
unter Berufung auf die entsprechenden Ausnahmen nur verweigert werden, wenn dies dem Er-
gebnis einer Interessenabwägung entspricht. Das entscheidende Merkmal für die Abgrenzung ist 
die Vertraulichkeit. Diese muss nachgewiesen werden, beispielsweise durch eine ausdrückliche 
Erklärung zur Vertraulichkeit, andernfalls kommt die Annahme des absoluten Ausnahmegrunds 
nicht in Betracht und eine Interessenabwägung muss vorgenommen werden. Eine Rückausnahme 
gilt bei vertraulich weitergegebenen Geschäftsinformationen, die Informationen über Emissionen 
in die Umwelt enthalten. Deren Veröffentlichung kann nur verweigert werden, wenn eine Inte-
ressenabwägung dies gebietet. 

 

10 Overheid.nl, Platform open overheidsinformatie, Openbare overheidsdocumenten, abrufbar auf Niederländisch 
unter: https://open.overheid.nl/. 
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Relative Ausnahmen kommen insbesondere zum Schutz der Umwelt und der ordnungsgemäßen 
Tätigkeit von Behörden und des Staates in Betracht. Weitere Ausnahmen sind möglich, wenn die 
internationalen Beziehungen der Niederlande, wirtschaftliche oder finanzielle Interessen des 
Staates, die Ermittlung und Verfolgung von Straftaten, die Kontroll- und Überwachungstätigkeit 
der Verwaltungsbehörden, die Wahrung der Privatsphäre, sonstige wettbewerbsrelevante Ge-
schäfts- und Produktionsinformationen, der Schutz der Umwelt, die Sicherheit von Personen 
und Unternehmen und die Verhinderung von Sabotage betroffen sind. 

Beruht eine Ablehnung der Veröffentlichung auf einem relativen Ausnahmegrund, hat eine Ab-
wägung mit dem Interesse an einer Veröffentlichung stattzufinden. Bei Informationsanfragen, die 
Dokumente betreffen, die älter als fünf Jahre sind, muss die Verwaltungsstelle begründen, warum 
die Interessen, die hinter den jeweiligen Ausnahmen stehen, das allgemeine Interesse am Zugang 
der Öffentlichkeit trotz des Zeitablaufs überwiegen. 

Eine weitere Ausnahme ist in besonderen Ausnahmefällen vorgesehen, wenn die Veröffentli-
chung einen "unverhältnismäßigen Nachteil" für andere als die durch die absoluten und relativen 
Ausnahmegründe geschützten Interessen bedeuten würde. Lehnt ein Gericht das Vorliegen eines 
absoluten oder relativen Ausnahmegrundes ab, kann es auf Grundlage der Ausnahmeregelung für 
unverhältnismäßige Nachteile anordnen, dass die zuständige Stelle neu entscheidet.  

Aus Schutzerwägungen ist zudem eine Veröffentlichung von nicht anonymisierten persönlichen 
politischen Ansichten von Mitarbeitenden ausgeschlossen. Dies wird im Gesetz näher spezifi-
ziert.  

Eine Verwaltungsbehörde kann Informationen auch veröffentlichen, obwohl eine absolute oder 
relative Ausnahme gilt, wenn zwingende öffentliche Interessen vorliegen, wie die öffentliche Si-
cherheit, die öffentliche Gesundheit, die Umwelt oder der Schutz der demokratischen Rechtsord-
nung.  

Eine weitere Sonderregelung greift für Informationsanfragen von Personen, die ein besonderes 
Interesse haben oder als Forscher oder Journalisten tätig sind: Diesen kann Zugang zu Informatio-
nen gewährt werden, auch wenn ein absoluter oder relativer Ausnahmegrund vorliegt. 

Alle Behörden, die unter den Geltungsbereich des Gesetzes fallen, müssen eine oder mehrere 
Kontaktpersonen benennen, die Fragen zur Regelung der offenen Verwaltung beantworten. 

Nach Art. 8.6. des Gesetzes ist die Weitergabe von Informationen kostenlos. Für die Anfertigung 
von Kopien von Dokumenten kann eine Gebühr erhoben werden, die den Selbstkostenpreis der 
bereitgestellten Informationsträger nicht übersteigt. 

7. Polen 

In Polen wird die Frage des Zugangs zu Informationen für Bürger sowohl in der Verfassung als 
auch durch einfaches Gesetz geregelt. Artikel 61 der Verfassung der Republik Polen vom 2. Ap-
ril 1997 besagt: 

  1. Der Bürger hat das Recht, Informationen über die Tätigkeit von Organen der öffentlichen 
Gewalt sowie von Personen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, zu erhalten. Dieses Recht 
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umfasst auch den Erhalt von Informationen über Tätigkeiten der wirtschaftlichen und berufli-
chen Selbstverwaltungsorgane und anderer Personen oder Organisationen, soweit sie Aufga-
ben der öffentlichen Gewalt wahrnehmen und Vermögen einer Gemeinde oder des Staates 
verwalten. 

  2. Das Recht auf Information gewährleistet den Zugang zu Dokumenten und den Zutritt zu 
den Sitzungen der durch allgemeine Wahlen gebildeten kollektiven Organe der öffentlichen 
Gewalt mit der Möglichkeit, Ton- und Bildaufnahmen zu machen. 

  3. Beschränkungen der in den Absätzen 1 und 2 genannten Rechte können durch Gesetz aus-
schließlich zum Schutz der Freiheiten und Rechte anderer Personen und Wirtschaftssubjekte, 
der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit oder wichtiger wirtschaftlicher Interessen des Staa-
tes angeordnet werden. 

  4. Das Verfahren für die Erteilung von Informationen, die in den Absätzen 1 und 2 genannt 
sind, wird durch Gesetz, für den Sejm und den Senat durch deren Geschäftsordnung, festge-
legt. 

Das Gesetz vom 6. September 2001 über den Zugang zu öffentlichen Informationen11 sieht ver-
schiedene Wege vor, auf denen der Zugang zu amtlichen Informationen gewährt werden kann.  

Zunächst kommt eine Veröffentlichung im Amtsblatt in Betracht. Dazu verpflichtet sind Behör-
den und andere Stellen, die öffentliche Aufgaben erfüllen, insbesondere die Staatskasse, die 
kommunale Selbstverwaltung oder Stellen, die eine beherrschende Stellung im Sinne der Gesetze 
über den Wettbewerb und den Verbraucherschutz einnehmen. Diese Verpflichtung trifft auch Ge-
werkschafts- und Arbeitgeberverbände, Vertreter im Sinne des Gesetzes vom 24. Juli 2015 über 
den Rat für den sozialen Dialog und andere Institutionen des sozialen Dialogs sowie politische 
Parteien.  

Der Zugang zu Informationen kann auch durch Aushang an allgemein zugänglichen Stellen erfol-
gen, um diese Informationen bekannt zu machen.  

Neben der Veröffentlichung im Amtsblatt kann auch eine Bereitstellung im Datenportal gemäß 
dem Gesetz vom 11. August 2021 über offene Daten und die Wiederverwendung von Informatio-
nen des öffentlichen Sektors (Gesetzblatt Punkt 1641) erfolgen. 

Amtliche Informationen, die nicht im Amtsblatt oder im Datenportal zur Verfügung gestellt wur-
den, werden auf Antrag zugänglich gemacht. Amtliche Informationen, die sofort verfügbar ge-
macht werden können, werden ohne schriftlichen Antrag mündlich oder schriftlich zur Verfü-
gung gestellt. 

Das Gesetz über den Zugang zu amtlichen Informationen definiert amtliche Informationen als 
alle Informationen über öffentliche Angelegenheiten. Ein amtliches Dokument im Sinne des Ge-
setzes ist der Inhalt einer Willens- oder Wissenserklärung, die von einem Amtsträger im Sinne 

 

11 Gesetz vom 6. September 2001 über den Zugang zu öffentlichen Informationen, abrufbar auf Polnisch unter: 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011121198/U/D20011198Lj.pdf.  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011121198/U/D20011198Lj.pdf
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des Strafgesetzbuches im Rahmen seiner Zuständigkeit in irgendeiner Form aufgezeichnet und 
unterzeichnet wurde und an eine andere Stelle gerichtet oder in einer Akte abgelegt ist. Unter öf-
fentliche Angelegenheiten fallen insbesondere:  

– Innen- und Außenpolitik, einschließlich der Beweggründe der gesetzgebenden und ausfüh-
renden Stellen, der Vorbereitung normativer Akte sowie der Durchführung öffentlicher 
Aufgaben, die Art und Weise und die Auswirkungen der Durchführung dieser Aufgaben; 

– Informationen über Behörden und andere Einrichtungen, die öffentliche Aufgaben erfüllen, 
einschließlich ihrer Rechtsstellung oder Rechtsform, Organisation, Gegenstand der Tätig-
keit und Zuständigkeiten, Organe und Personen, die in ihnen Funktionen ausüben, sowie 
deren Befugnisse, die Eigentumsstruktur der Einrichtungen, die die Staatskasse vertreten 
und die Vermögenswerte, über die sie verfügen; 

– die Bestimmungen über Verfahren dieser Einrichtungen, wozu die Arbeitsweise der öffent-
lichen Behörden und ihrer Organisationseinheiten sowie der juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts und juristischer Personen der kommunalen Selbstverwaltung bei der Er-
füllung ihrer öffentlichen Aufgaben sowie ihrer wirtschaftlichen Betätigung zählen; außer-
dem Bestimmungen zur Anwendung von Gesetzen, der Umgang mit Vorgängen von deren 
Eingang bis zur Erledigung inklusive des Verfahrensstands und der Reihenfolge ihrer Bear-
beitung; zudem die Führung von Registern, Akten und Archiven sowie die Bedingungen 
und Grundsätze des Zugangs zu den darin enthaltenen Daten; schließlich die Verfahrensre-
geln bei der Einstellung von Bewerbern zur Besetzung freier Stellen, soweit dies in geson-
derten Vorschriften vorgesehen ist; 

– öffentliche Daten, einschließlich des Inhalts und der Form von amtlichen Dokumenten, ins-
besondere der Inhalt von Verwaltungsakten und anderen Entscheidungen, die Dokumenta-
tion des Verfahren und der Auswirkungen von Kontrollen, Schlussfolgerungen und Stel-
lungnahmen der sie durchführenden Stellen, der Begründung von Entscheidungen der or-
dentlichen Gerichte, des Obersten Gerichtshofs, der Verwaltungsgerichte, der Militärge-
richte, des Verfassungsgerichts und des Staatsgerichtshofs; außerdem die Stellungnahmen 
von Behörden und Amtsträgern zu öffentlichen Angelegenheiten im Sinne des Strafgesetz-
buches, der Inhalt sonstiger Einschätzungen von öffentlichen Stellen, sowie Informationen 
über den Zustand des Staates, der kommunalen Selbstverwaltung und ihrer Organisations-
einheiten; 

– öffentliches Vermögen, einschließlich des Eigentums der Staatskasse und der juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts, anderer Eigentumsrechte, die dem Staat zustehen, seiner 
Schulden, des Eigentums der kommunalen Selbstverwaltungen und von Einrichtungen, die 
Personen oder Organisationseinheiten vertreten oder öffentliche Aufgaben wahrnehmen 
oder über öffentliches Eigentum verfügen, sowie von juristischen Personen, bei denen die 
Staatskasse oder die Einheiten der kommunalen Selbstverwaltung eine beherrschende Stel-
lung im Sinne der Vorschriften über den Wettbewerb und den Verbraucherschutz inneha-
ben; außerdem die sich aus diesem Vermögen ergebenden Rechte und Pflichten, die Ein-
künfte und Verluste von Handelsgesellschaften, bei denen der Staat eine beherrschende 
Stellung im Sinne des Gesetzes über Handelsgesellschaften hat, die Verwendung dieser 
Einkünfte und die Art und Weise der Verlustdeckung, schließlich die öffentliche Verschul-
dung, öffentliche Beihilfen und öffentliche Verbindlichkeiten. 
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Der Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen unterliegt Einschränkungen. Diese ergeben 
sich aus den Vorschriften über den Schutz von Verschlusssachen und den Schutz anderer gesetz-
lich geschützter Geheimnisse. Auch zum Schutz der Privatsphäre einer Person oder von Ge-
schäftsgeheimnissen kann der Anspruch beschränkt werden. Diese Einschränkung gilt jedoch 
nicht für Informationen über Personen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen oder mit der 
Wahrnehmung dieser Aufgaben in Zusammenhang stehen, wozu auch die Bedingungen der 
Übertragung und der Wahrnehmung der Aufgaben zählen. Verzichtet eine natürliche oder juristi-
sche Person auf eine Einschränkung zu ihrem Schutz, gilt der Anspruch ebenfalls vollumfäng-
lich. Weitere Gründe zur Beschränkung des Zugangs können spezialgesetzlich verankert sein. 
Vorbehaltlich dieser Fälle darf der Zugang zu Informationen über Angelegenheiten, die in Ge-
richtsverfahren, insbesondere in Verwaltungs-, Straf- oder Zivilverfahren entschieden werden, 
nicht zum Schutz der Interessen einer Partei eingeschränkt werden, wenn an dem Verfahren Be-
hörden oder andere Einrichtungen beteiligt sind, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, oder 
Personen, die öffentliche Funktionen ausüben, sofern sie in ihrer Eigenschaft als solche betroffen 
sind.  

Das Recht auf Informationen über die Organisation und die Arbeit der Stellen, vor denen diese 
Verfahren stattfinden, bleibt unberührt. 

Die Bereitstellung amtlicher Informationen erfolgt in der Form, die im Antrag angegeben ist, es 
sei denn, die technischen Mittel, die der zugangsverpflichteten Stelle zur Verfügung stehen, sind 
dazu nicht geeignet. 

Der Zugang zu amtlichen Informationen ist gebührenfrei. Entstehen der verpflichteten Stelle 
durch die Bereitstellung auf Antrag zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der im Antrag an-
gegebenen Art und Weise der Bereitstellung von Informationen oder der Notwendigkeit, die In-
formationen in die im Antrag angegebene Form umzuwandeln, kann die Stelle dem Antragsteller 
eine Gebühr in Höhe dieser Kosten in Rechnung stellen. 

Die bearbeitende Stelle teilt dem Antragsteller innerhalb von 14 Tagen nach dem Datum des An-
trags die Höhe der Gebühr mit. Die Informationen sind antragsgemäß nach Ablauf von 14 Tagen 
ab dem Datum der Benachrichtigung des Antragstellers zur Verfügung zu stellen, es sei denn, der 
Antragsteller ändert den Antrag innerhalb dieser Frist bezüglich der Form der Bereitstellung der 
Informationen oder zieht den Antrag zurück. 

8. Rumänien 

In Rumänien wird der Zugang zu öffentlichen Informationen durch das Gesetz Nr. 544/12 über 
die Informationsfreiheit12 geregelt. Der Grundsatz des Informationszugangs ist auch in Artikel 31 
der rumänischen Verfassung verankert, der das Recht der Bürger auf Zugang zu allen Informatio-
nen von öffentlichem Interesse festschreibt und die Behörden verpflichtet, die Bürger in Angele-
genheiten von öffentlichem sowie persönlichem Interesse korrekt zu informieren.  

 

12 Gesetz Nr. 544 vom 12. Oktober 2001 über den freien Zugang zu öffentlichen Informationen in seiner geänder-
ten und ergänzten Fassung, abrufbar auf Englisch unter: https://www.rti-rating.org/wp-content/uploads/Roma-
nia.pdf.  

https://www.rti-rating.org/wp-content/uploads/Romania.pdf
https://www.rti-rating.org/wp-content/uploads/Romania.pdf
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Außerdem sieht Art. 2 des Gesetzes Nr. 52/2003 über die Entscheidungstransparenz in der öf-
fentlichen Verwaltung13 für den Zugang zu Informationen Folgendes vor:  

  a) die Unterrichtung von Personen von Amts wegen über Angelegenheiten von öffentlichem 
Interesse, die von den zentralen und lokalen Behörden der öffentlichen Verwaltung zu erör-
tern sind, sowie über Entwürfe von normativen Akten. 

Nach dem Gesetz Nr. 544/2001 über den freien Zugang zu öffentlichen Informationen haben alle 
Personen - natürliche oder juristische, rumänische oder ausländische - das Recht, öffentliche In-
formationen anzufordern und zu erhalten. Das Gesetz gilt für alle öffentlichen Einrichtungen (auf 
zentraler und lokaler Ebene) sowie für öffentliche Unternehmen, bei denen der Staat Mehrheits-
aktionär ist. Alle im Besitz dieser Einrichtungen befindlichen Informationen gelten als öffentlich, 
es sei denn, sie sind als Verschlusssache eingestuft oder beziehen sich auf personenbezogene Da-
ten.  

Abschnitt 1 des Gesetzes enthält die Bestimmungen über den Zugang zu öffentlichen Informatio-
nen. So bestimmt Art. 3, dass die Behörden und Organisationen von Amts wegen oder auf Antrag 
Zugang zu öffentlichen Informationen gewähren. Der Antrag ist dabei an die Abteilung für Öf-
fentlichkeitsarbeit oder an die zuständige Person zu richten. Art. 5 legt fest, welche öffentlichen 
Informationen zur Verfügung gestellt werden. Darunter fallen die Vorschriften, die die Organisa-
tion und die Arbeitsweise der Behörde oder Organisation regeln; die Organisationsstruktur, die 
Zuständigkeiten der Abteilungen, die Arbeitszeiten und Öffnungszeiten für den Publikumsver-
kehr der Behörde oder Organisation; die Vor- und Nachnamen des Führungspersonals der Be-
hörde oder Organisation und des Mitarbeiters, der mit der Veröffentlichung öffentlicher Informa-
tionen beauftragt ist; die Kontaktdaten der Behörde oder Organisation inklusive des Namens, Sit-
zes, der Telefon- und Faxnummern, E-Mail-Adresse und Website; die Finanzquellen, Budget und 
Bilanz. Ebenfalls erfasst sind eigene Programme und Strategien; Listen der öffentlichen Doku-
mente sowie der Kategorien der erstellten und/oder verwalteten Dokumente; außerdem Möglich-
keiten zur Anfechtung der Entscheidung der Behörde oder Organisation, wenn eine Person ihr 
Recht auf Zugang zu den beantragten öffentlichen Informationen als verletzt betrachtet.  

Die Behörden und Organisationen veröffentlichen und aktualisieren jährlich ein Informations-
blatt, das diese genannten Informationen enthält. Zudem erstellen die Behörden von Amts wegen 
mindestens einmal jährlich einen Tätigkeitsbericht, der im rumänischen Amtsblatt, Teil II, veröf-
fentlicht wird. 

Der freie Zugang der Bürger zu öffentlichen Informationen wird nach Art. 12 des Gesetzes Nr. 
544/12 über die Informationsfreiheit verweigert, wenn es sich um Informationen handelt aus dem 
Bereich der nationalen Verteidigung, der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, wenn sie Ver-
schlusssachen darstellen; Informationen über Beratungen der Behörden und über die politischen 
und wirtschaftlichen Interessen Rumäniens, wenn sie Verschlusssachen darstellen; Informatio-
nen über finanzielle oder kommerzielle Aktivitäten, wenn ihre Veröffentlichung dem Grundsatz 
des lauteren Wettbewerbs abträglich ist; persönliche Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen; Informationen über den Ablauf von strafrechtlichen oder disziplinarischen 

 

13 Gesetz Nr. 52/2003 über die Entscheidungstransparenz in der öffentlichen Verwaltung (neu veröffentlicht), ab-
rufbar auf Englisch unter: https://arf.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/02/Law-52-2003r1_en.pdf.  

https://arf.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/02/Law-52-2003r1_en.pdf
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Ermittlungen, wenn das Ergebnis der Ermittlungen gefährdet wird, vertrauliche Quellen offenge-
legt werden oder das Leben, die körperliche Unversehrtheit und Gesundheit nach oder während 
der Untersuchung gefährdet sind; Informationen über die Verfahrensordnung, wenn ihre Veröf-
fentlichung ein faires Verfahren oder die berechtigten Interessen einer der Verfahrensparteien be-
einträchtigt; sowie Informationen, deren Veröffentlichung den Jugendschutz beeinträchtigt. 

Informationsanfragen können schriftlich, elektronisch und mündlich eingereicht werden. Der für 
den Zugang zu Informationen zuständige Beamte führt eine erste Prüfung der beantragten Infor-
mationen durch, um zu entscheiden, ob sie offengelegt werden können oder unter eine der Aus-
nahmen fallen. Die Beauftragten prüfen auch, ob ihre Behörde über die Informationen verfügt; ist 
dies nicht der Fall, wird der Antrag an die Stelle weitergeleitet, die über die Informationen verfü-
gen könnte. 

Das Gesetz sieht strenge Fristen für die Bereitstellung der gewünschten Informationen vor. Sie 
beträgt fünf Tage ab Einreichung des Antrags, wenn der Zugang verweigert wird und zehn Tage 
nach Einreichung des Antrags, wenn der Zugang gewährt wird. Wird der Zugang gewährt und die 
Zusammenstellung der Antwort ist komplex und zeitaufwendig, so beläuft sich die Frist auf 30 
Tage nach Einreichung des Antrags. 

Das Verfahren zur Anfechtung von Entscheidungen über Anträge auf Zugang zu Informationen ist 
zweistufig. Zunächst ist bei der jeweiligen Behörde eine Verwaltungsbeschwerde einzureichen. 
Wird dieser nicht abgeholfen, ist der Rechtsweg eröffnet. Dies gilt auch für im Fall von Untätig-
keit der Verwaltung, also wenn innerhalb der gesetzlichen Frist keine Antwort erteilt wird.  

Der Zugang zu öffentlichen Informationen ist gebührenfrei. Gebühren können nur zur Deckung 
der Kosten für das Vervielfältigen der benötigten Dokumente erhoben werden. 

9. Spanien 

Art. 105 b) der spanischen Verfassung14 sieht vor, dass ein Gesetz den Zugang der Bürger zu den 
Verwaltungsarchiven und -registern regelt, mit Ausnahme von Angelegenheiten, die die Sicher-
heit und Verteidigung des Staates, die Verfolgung von Straftaten und die Privatsphäre von Privat-
personen betreffen. 

Dieser Verfassungsvorbehalt wird durch das Gesetz 19/2013 vom 9. Dezember 2013 über Trans-
parenz, Zugang zu amtlichen Informationen und gute Regierungsführung15, das sogenannte 
Transparenzgesetz, konkretisiert. Es regelt die Transparenz des behördlichen Tätigwerdens 
durch aktive Öffentlichkeitsarbeit, die Anerkennung und Gewährleistung des Rechts auf Zugang 
zu öffentlichen Informationen und auf „Good Governance“ sowie die Verpflichtungen, die sich 
für die staatlichen Stellen ergeben, und die Konsequenzen von Verstößen gegen diese. 

 

14 Verfassung des Königreichs Spanien, abrufbar auf Englisch unter: https://www.boe.es/legislacion/documen-
tos/ConstitucionINGLES.pdf.  

15 Gesetz 19/2013 vom 9. Dezember 2013 über Transparenz, Zugang zu amtlichen Informationen und gute Regie-
rungsführung, abrufbar auf Englisch unter: https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/Administraci-
onElectronica/Act-19-2013_on_transparency_access_to_public_information_and_good_governance.pdf.  

https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionINGLES.pdf
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionINGLES.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/AdministracionElectronica/Act-19-2013_on_transparency_access_to_public_information_and_good_governance.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/AdministracionElectronica/Act-19-2013_on_transparency_access_to_public_information_and_good_governance.pdf
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Art. 5 des Transparenzgesetzes regelt die proaktive Veröffentlichung von Informationen und be-
sagt, dass die Verwaltung und öffentliche Einrichtungen regelmäßig und aktuell solche Informati-
onen veröffentlichen, die für die Gewährleistung der Transparenz ihrer öffentlichen Tätigkeiten 
und dessen Kontrolle relevant sind. Darüber hinaus wird festgelegt, dass Informationen, die der 
Transparenzverpflichtung unterliegen, in den entsprechenden elektronischen Portalen oder Web-
seiten in einer klaren, strukturierten und für die Betroffenen verständlichen Weise und vorzugs-
weise in wiederverwendbaren Formaten veröffentlicht werden müssen. Es sind geeignete Mecha-
nismen einzurichten, die die Zugänglichkeit, Kompatibilität, Qualität und Wiederverwendung 
der veröffentlichten Informationen sowie ihre Identifizierung und Lokalisierung ermöglichen. 

Alle Informationen müssen verständlich, leicht zugänglich und kostenlos sein und für Menschen 
mit Behinderungen in Form von geeigneten Mitteln oder Formaten zur Verfügung stehen, damit 
sie gemäß dem Grundsatz der allgemeinen Zugänglichkeit und Gestaltung für alle zugänglich und 
verständlich sind. 

Das Recht auf Zugang zu Informationen ist in Art. 12 des Transparenzgesetzes geregelt, der be-
sagt, dass alle Personen das Recht auf Zugang zu amtlichen Informationen haben. Die Vorausset-
zungen ergeben sich aus den in Artikel 105 Buchstabe b) der spanischen Verfassung festgelegten 
Rahmenbedingungen und deren Konkretisierung durch das Transparenzgesetz. Darüber hinaus 
gelten die entsprechenden Vorschriften der Autonomen Gemeinschaften Spaniens im Rahmen 
ihrer jeweiligen Zuständigkeiten. 

Wie in Art. 13 definiert, sind unter amtlichen Informationen solche Inhalte oder Dokumente zu 
verstehen, die sich im Besitz einer der in den Anwendungsbereich dieses Titels fallenden Ein-
richtungen befinden und im Rahmen der Ausübung ihrer Zuständigkeiten erstellt oder erworben 
wurden, unabhängig vom Format oder Dateiträger. Das Verfahren zur Ausübung des in Art. 17 
geregelten Rechts auf Zugang beginnt mit der Einreichung eines entsprechenden Antrags, der an 
den Leiter der Behörde oder der öffentlichen Einrichtung, die im Besitz der Informationen ist, zu 
richten ist. Im Falle von Informationen, die sich im Besitz von natürlichen oder juristischen Per-
sonen befinden, die öffentliche Dienstleistungen erbringen oder Verwaltungsbefugnisse ausüben, 
ist der Antrag an die Verwaltung, das Organ oder die Einrichtung zu richten. 

Der Antrag kann in jeder Form gestellt werden und muss die folgenden Angaben enthalten: die 
Identität des Antragstellers, die angeforderten Informationen, eine Kontaktadresse für die Kom-
munikation mit dem Antragstelle und, falls relevant, die bevorzugte Form des Zugangs zu den 
gewünschten Informationen. 

Der Antragsteller muss den Antrag auf Zugang zu Informationen nicht begründen. Sie können je-
doch ihre Beweggründe für die Beantragung der Informationen erläutern, die bei der Entschei-
dung berücksichtigt werden können. Das Fehlen von Gründen darf jedoch nicht der einzige 
Grund für die Ablehnung eines Antrags sein. 

Der Antrag kann in einer der Sprachen gestellt werden, die in dem Gebiet Spaniens, in dem sich 
die betreffende Verwaltung befindet, Amtssprache sind. 

Die Ausschlussgründe sind in Art. 14 des Transparenzgesetzes aufgezählt, der besagt, dass das 
Recht auf Zugang beschränkt werden kann, wenn der Zugang zu bestimmten Informationen eines 
der folgenden Rechtsgüter beeinträchtigen könnte: 



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 3 - 3000 - 120/23 

Seite 21 

– Nationale Sicherheit 

– Verteidigung 

– Außenbeziehungen 

– öffentliche Sicherheit 

– die Verhinderung, Untersuchung oder Bestrafung von strafbewehrten, unerlaubten admi-
nistrativen oder disziplinarischen Handlungen 

– die Gleichheit der Parteien im Gerichtsverfahren und ein wirksamer Rechtsschutz 

– die administrativen Aufgaben der Aufsicht, Inspektion und Kontrolle 

– wirtschaftliche und kommerzielle Interessen 

– Wirtschafts- und Währungspolitik 

– Berufsgeheimnisse und geistiges und gewerbliches Eigentum 

– Wahrung der Vertraulichkeit oder Geheimhaltung bei Entscheidungsprozessen 

– Schutz der Umwelt. 

Darüber hinaus wird in Art. 18 des Transparenzgesetzes festgelegt, dass Informationsanfragen mit 
einer begründeten Entscheidung abgelehnt werden können, wenn sie:  

– sich auf Informationen beziehen, die gerade erstellt werden oder zur allgemeinen Veröffent-
lichung bestimmt sind, 

– sich auf Hilfs- oder Begleitinformationen beziehen, wie z. B. den Inhalt von Notizen, Ent-
würfen, Meinungspapieren, Zusammenfassungen, internen Mitteilungen und Berichten 
oder auf den Austausch zwischen Verwaltungsstellen oder -einrichtungen, 

– sich auf Informationen beziehen, deren Veröffentlichung eine vorherige Umformulierung 
erfordern würde, 

– an eine Stelle gesandt wurden, die nicht im Besitz der Informationen ist, wenn die zustän-
dige Stelle nicht bekannt ist (wird ein Antrag aus diesem Grund abgelehnt, gibt die Stelle, 
die über die Ablehnung entschieden hat, in der Entscheidung die Stelle an, die ihrer Mei-
nung nach für die Bearbeitung des Antrags zuständig ist), 

– offensichtlich wiederholt werden oder missbräuchlicher Natur sind.  

Die Einschränkung muss durch das erforderliche Schutzniveau gerechtfertigt sein und in einem 
angemessenen Verhältnis dazu stehen, wobei die Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu berück-
sichtigen sind, insbesondere das Zusammentreffen eines höherwertigen öffentlichen oder 
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privaten Interesses, das den Zugang rechtfertigt. Die in Anwendung dieses Artikels getroffenen 
Entscheidungen werden veröffentlicht, nachdem alle darin enthaltenen personenbezogenen Da-
ten geschwärzt wurden. 

Gemäß Art. 22 Absatz 1 des Transparenzgesetzes ist der Zugang zu Informationen vorzugsweise 
auf elektronischem Wege zu gewähren, es sei denn, dies ist nicht möglich oder der Antragsteller 
hat ausdrücklich ein anderes Format angegeben.  

Der Zugang ist gemäß Art. 22 Absatz 4 des Transparenzgesetzes kostenlos. Der Versand von Ko-
pien oder die Übertragung von Daten in ein vom Original abweichendes Format kann jedoch zu 
einer Zahlungspflicht gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 8/1989 vom 13. April über öffentli-
che Gebühren und Preise oder gegebenenfalls gemäß den geltenden Vorschriften der Autonomen 
Gemeinschaft oder der lokalen Gebietskörperschaft führen. 

10. Tschechien 

Das Recht auf Informationsfreiheit ist in der tschechischen Rechtsordnung in Art. 17 der Charta 
der Grundrechte und Grundfreiheiten (im Folgenden "Charta" genannt) verfassungsrechtlich ver-
ankert. Nach Art. 17 Abs. 5 der Charta sind die staatlichen Behörden und die lokalen Gebietskör-
perschaften verpflichtet, in angemessener Weise über ihre Tätigkeit zu informieren, wobei die 
Bedingungen für die Ausübung des Rechts auf Information durch ein Gesetz festgelegt werden. 
Dies erfolgt im Wesentlichen durch das Gesetz Nr. 106/1999 über den freien Zugang zu Informa-
tionen vom 1. Januar 200016. Dieses Gesetz ist mehrfach geändert worden, zuletzt durch das Ge-
setz Nr. 241/2022, mit dem die europäische Richtlinie 2019/1024 über offene Daten und die Wei-
terverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors umgesetzt wurde. 

Das Gesetz über den freien Zugang zu Informationen regelt allgemein die Bereitstellung von In-
formationen durch den Staat, die lokalen Behörden und sogenannten öffentlichen Einrichtungen 
innerhalb des tschechischen Rechtssystems. Es enthält grundsätzliche Bestimmungen, von denen 
durch speziellere Regelungen abgesehen werden kann.  

Die nach dem Gesetz Nr. 106/1999 verpflichteten Einrichtungen stellen die Informationen entwe-
der durch Veröffentlichung zur Verfügung, die freiwillig oder aufgrund einer gesetzlichen Pflicht 
erfolgt, oder auf der Grundlage eines Auskunftsersuchens. 

Die Verpflichtung zur Veröffentlichung von Informationen ist, abgesehen von spezialgesetzlichen 
Vorschriften, in § 5 des Gesetzes Nr. 106/1999 geregelt. Danach sind neben der Organisation der 
Behörde Informationen zu Rechtsmitteln und deren Voraussetzungen zu veröffentlichen sowie 
die Rechtsgrundlagen des Tätigwerdens der Behörde, die Gebührenordnung für die Bereitstellung 
von Informationen, der gemäß § 18 des Gesetzes verpflichtende Jahresbericht über die Bereitstel-
lung von Informationen nach den Vorgaben des Gesetzes, Lizenzvereinbarungen für die Veröf-
fentlichung von Informationen, die urheberrechtlich geschützt sind, und die elektronische Ad-
resse des Meldeamtes. 

 

16 Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, abrufbar auf Tschechisch unter: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106
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Die Veröffentlichung hat regelmäßig so zu erfolgen, dass ein Fernzugriff möglich ist, § 5a, und als 
offene Daten in einem maschinenlesbaren und offenen Format unter Standardnutzungsbedingun-
gen, insbesondere über die Anwendungsprogrammierschnittstelle, § 5b. 

Zusätzlich zur Verpflichtung zur Veröffentlichung bestimmter Informationen kann der Verpflich-
tete gemäß § 5 Absatz 5 freiwillig weitere Informationen veröffentlichen, sofern das Gesetz dies 
nicht untersagt, beispielsweise zur Wahrung des Schutzes der Persönlichkeit, der Äußerungen 
persönlicher Art, des Schutzes der Privatsphäre natürlicher Personen und ihrer personenbezoge-
nen Daten, des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen. 

Das Auskunftsersuchen ist mündlich, schriftlich oder über ein elektronisches Kommunikations-
netz oder einen elektronischen Dienst an die zuständige verpflichtete Stelle zu stellen. 

Aus dem Antrag auf Zugang zu Informationen muss ersichtlich sein, wer den Antrag stellt, an 
wen er gerichtet ist und, dass der Antragsteller Informationen auf Grundlage des Gesetzes Nr. 
106/1999 anfordert. Der Antragsteller muss seinen Namen, Vornamen, sein Geburtsdatum bzw. 
bei juristischen Personen die Identifikationsnummer, Wohnsitz oder Geschäftssitz oder, wenn er 
nicht als dauerhafter Einwohner gemeldet ist, die Anschrift des vorübergehenden Wohnsitzes 
und die Zustellungsanschrift, wenn diese von der Anschrift des ständigen Wohnsitzes oder des 
Aufenthaltsortes abweicht, angeben. Ohne diese Angaben oder wenn der elektronische Antrag 
nicht an die elektronische Adresse der öffentlichen Stelle übermittelt wird, ist er nicht gültig. 

Die rechtlichen Gründe für die Verweigerung von Informationen sind insbesondere in den §§ 7 
bis 11 des Gesetzes Nr. 106/1999 aufgeführt. Dazu zählen eine Verweigerung der Auskunftsertei-
lung aus Gründen des Schutzes personenbezogener Daten, von Geschäftsgeheimnissen, des Ei-
gentums Dritter oder des Urheberrechts, eine Gefährdung der auswärtigen Interessen Tschechiens 
oder seiner Bürger sowie eine erhebliche oder unmittelbare Gefährdung kritischer Infrastruktu-
ren. Nicht veröffentlich werden außerdem Informationen, die noch nicht abgeschlossene Ent-
scheidungsprozesse vorbereiten, von der NATO und der EU stammen sowie Informationen, die 
in direktem Zusammenhang mit gerichtlichen, schiedsgerichtlichen, behördlichen oder ähnli-
chen Verfahren stehen und deren Veröffentlichung die Gleichheit der Verfahrensbeteiligten ge-
fährden könnte. 

Gemäß dem Gesetz Nr. 106/1999 sind die angeforderten Informationen in den Formaten und 
Sprachen entsprechend des Antrags bereitzustellen, einschließlich vorhandener Metadaten. 
Diese Verpflichtung entfällt, wenn sie für die verpflichtete Stelle eine unverhältnismäßige Belas-
tung darstellen würde; in diesem Fall werden die Informationen in dem Format oder in der Spra-
che zugänglich gemacht, in der sie erstellt wurden. Ist die angeforderte Information Teil eines 
größeren Informationsbestandes und wäre ihre Einzelbereitstellung unverhältnismäßig aufwen-
dig, wird der gesamte Informationsbestand zur Verfügung gestellt. Informationen, die durch Ver-
öffentlichung bereitgestellt werden, sind unter den üblichen Nutzungsbedingungen und in allen 
Formaten und Sprachen bereitzustellen, in denen sie ursprünglich erstellt wurden. Erfolgt die 
Veröffentlichung in elektronischer Form, muss eines dieser Formate offen und, soweit möglich, 
maschinenlesbar sein. Soweit möglich und angemessen, werden die Metadaten zusammen mit 
den Informationen veröffentlicht. Sowohl das Format als auch die Metadaten müssen den offe-
nen formalen Standards entsprechen. 
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Es fallen keine Verwaltungsgebühren an. Nach dem Gesetz haben die verpflichteten Stellen einen 
Anspruch auf Erstattung der Kosten für die Suche und Bereitstellung von Informationen, wobei 
der Betrag die Kosten für die Anfertigung von Kopien, die Bereitstellung technischer Datenträger 
und die Übermittlung der Informationen an den Antragsteller nicht überschreiten darf. 

*** 
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